
 

 

 

Residenzstadt Neustrelitz 
             - Der Bürgermeister - 
  

 

     
 

 

 
Veröffentlichung von binnenmarktrelevanten Aufträgen gemäß § 8 der Vergabe- 
und Mindestarbeitsbedingungen-Verfahrensverordnung – VgMinArbV M-V 
 
Die Residenzstadt Neustrelitz beabsichtigt im Rahmen einer Verhandlungsvergabe 

- Planungsleistungen nach HOAI für die Errichtung von zwei außenliegenden Feuerschutztreppen an 
der Grundschule Sandberg, Sandberg 48, 17235 Neustrelitz 

zu vergeben. 
 
Die Residenzstadt Neustrelitz behält sich vor, unter allen grundsätzlich geeigneten und interessierten 
Unternehmen lediglich eine beschränkte Anzahl von Teilnehmern zur Angebotsabgabe aufzufordern. Im 
Zweifel entscheidet das Los. Eine gesonderte Mitteilung an nicht zur Angebotsabgabe aufgeforderte 
Unternehmen erfolgt nicht. 
Der Auftraggeber behält sich vor, nicht zu verhandeln. 
 
Auf diese Vorab-Bekanntmachung besteht die Möglichkeit einer Interessenbekundung für 
Wirtschaftsteilnehmer aus dem EU-Ausland. 
 
Interessierte Bewerber können bis einschließlich 09.03.2026 ihr Interesse schriftlich, entsprechend der Anlage, 
an die Vergabestelle richten. 
 
Auftragsgegenstand: Planungsleistungen nach HOAI für die Errichtung von zwei außenliegenden 

Feuerschutztreppen an der Grundschule Sandberg, Sandberg 48, 
17235 Neustrelitz 
Los 1 - Objektplanung 

 
 

 
Vergabestelle:  Residenzstadt Neustrelitz 
    Vergabestelle, Frau Fenger / Herr Radloff 
    Markt 1 
    17235 Neustrelitz 
    Telefon: 03981 4534 - 240 / 241 
    E-Mail:  vergabestelle@neustrelitz.de 
 
 
Auftraggeber:  Residenzstadt Neustrelitz 
    Amt für Hoch- und Tiefbau 
    W.-Riefstahl-Platz 3  
    17235 Neustrelitz 
 
 
 
Voraussichtlicher Zeitraum der Leistungserbringung: 
 
    Ausführungsbeginn: nach Auftragserteilung 
    Ausführungsende: 08/2027 
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Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 
Die Residenzstadt Neustrelitz unterliegt als öffentlicher Auftraggeber bei der Beschaffung von Gütern und 
Leistungen dem Vergaberecht. Ein Unternehmen, das Bewerber oder Bieter in einem Vergabeverfahren der 
Residenzstadt Neustrelitz ist, unterliegt daher ebenso den gesetzlichen Vorschriften für Vergaben. 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist die Residenzstadt Neustrelitz, Der Bürgermeister,  
Markt 1, 17235 Neustrelitz, Tel. 03981 4534 101, E-Mail: buergermeister@neustrelitz.de 
Die Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen des Vergabeverfahrens und der Vertragsdurchführung, 
insbesondere der Bereitstellung von Vergabeunterlagen, sachdienlicher Kommunikation, Dokumentation, 
Rechnungslegung. 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sind neben Art. 6 Abs. 1 Buchst. a, b, c und e der DSGV, § 4 Abs. 1 
S. 1 u. 2 des Datenschutzgesetzes MV sowie die Regelungen des Vergaberechts. 
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie im Internet unter https://www.neustrelitz.de abrufen. 

 
 
  

https://www.neustrelitz.de/


 
            Anlage 
 
 
 

Interessenbekundung zur Teilnahme am Vergabeverfahren 
 
 
Auftragsgegenstand: ________________________________________________ 
 
    ________________________________________________ 
 
 
 
 
Firmenname:   ________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: ________________________________________________ 
 
Postleitzahl:   ________________________________________________ 
 
Ort:    ________________________________________________ 
 
Land:    ________________________________________________ 
 
Telefon:   ________________________________________________ 
 
Fax:    ________________________________________________ 
 
E-Mail:   ________________________________________________ 
 
 
 
 
Bitte geben Sie hier ausschließlich eine allgemeine Firmen-E-Mail-Adresse an. An diese E-Mail-
Adresse wird die Aufforderung zur Angebotsabgabe versendet. 
 
Zusammen mit diesem Formular ist ein aktueller Nachweis vorzulegen, dass der Bieter im Berufs- 
oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes der Gemeinschaft oder des 
Vertragsstaates des EWR-Abkommens eingetragen ist, in dem er ansässig ist. 
 
Hinweis: 
Unternehmen, die weder im Berufs- noch im Handelsregister noch einem anderen Register geführt 
werden, legen eine Kopie der Gewerbeanmeldung der zuständigen Stelle des Landes, in dem sie 
ansässig sind oder einen anderen geeigneten Nachweis vor, der Aufschluss über die Art der 
beruflichen Tätigkeit gibt. 
 
 
 
 
 


